
Mit dem Rücken zur Wand im Dauereinsatz

BeratungslehrerInnen in Niedersachsen

Während die Schlangen vor den Bera-
tungszimmern immer länger werden, 
warten die Beratungslehrkräfte seit 
Jahren auf Unterstützung aus Hanno-
ver. Schule ist mehr ist als Unterricht 
– diese Einstellung gehört seit langem 
zur Berufsauffassung engagierter 
Kolleginnen und Kollegen. Immer öf-
ter müssen sie aber feststellen, dass 
SchülerInnen Unterstützung in einem 
Ausmaß oder in Bereichen benötigen, 
die sie bei allem guten Willen nicht 
mehr leisten können. Schon die Be-
wältigung der ganz normalen unter-
richtsbezogenen und Verwaltungs-
aufgaben ist häufig nur mit (natürlich 
unbezahlter) Mehrarbeit zu schaffen. 
Um SchülerInnen darüber hinaus bei-
zustehen, fehlt dann oft einfach die 
Zeit und die Kraft, nicht selten auch 
die nötige Handlungskompetenz. Pro-
bleme mit LehrerInnen, MitschülerIn-
nen und in der Familie, (Cyber-)Mob-
bing, Gewalt, Arbeitsschwierigkeiten, 
Schulangst und klinische Stresssymp-
tome, selbstverletzendes Verhalten, 
Essstörungen, Suchtprobleme, ADS 
und Suizidgefahr belasten unsere 
Schülerinnen und Schüler (und damit 
auch die Schule) oft bis an die Grenze 
des Erträglichen – und manchmal dar-
über hinaus. Gut also, wenn die Schu-
le eine/n Schulsozialpädagogin/-en 
oder eine/n Beratungslehrer/-in hat! 

Beratungslehrkräfte unterstützen 
bei schulrelevanten Problemen
Beratungslehrkräfte werden in Nie-
dersachsen zwei Jahre berufsbe-
gleitend durch die niedersächsische 
Schulpsychologie ausgebildet. Die 
Weiterbildung ist als Kooperations-
maßnahme von MK, Landesschul-
behörde und Universität Hildesheim 
angelegt und wird fortlaufend den 
sich ändernden Problemlagen an-
gepasst. Abgeschlossen wird sie mit 
einer schriftlichen und mündlichen 
Prüfung. Berufliche Vorteile wie etwa 
eine höher dotierte Funktionsstel-
le sind in Niedersachsen, anders als 
zum Beispiel in Bayern, mit der Ar-
beit nicht verbunden. Ausgebildete 
BeratungslehrerInnen sind laut Erlass 
in den drei Bereichen Einzelfallhilfe, 
Systemberatung und Laufbahnbera-
tung tätig. Freiwilligkeit, Verschwie-
genheitspflicht und die Orientierung 
an den Bedürfnissen der Ratsuchen-
den zählen zu den Grundprinzipien 
der Beratungsarbeit. Für die Tätigkeit 
gewährt das Land zurzeit drei Anrech-
nungsstunden.
In dieser Zeit unterstützen die Be-
ratungslehrkräfte – meist in Einzel-
gesprächen – SchülerInnen, Eltern 
und KollegInnen bei der Klärung und 
Bearbeitung schulrelevanter persön-
licher und sozialer Probleme (z.B. 

Lern-Leistungsstörungen, Schulangst, 
Belastungsstörungen, Interaktions-
konflikte). Sie etablieren und pfle-
gen außerdem die Vernetzung der 
Schule mit anderen Beratungs- und 
Unterstützungseinrichtungen (z.B. 
Gesundheitsämtern, kommunalen 
Beratungsstellen, Jugendämtern, 
Erziehungsberatungen, Kinder- und 
Jugendpsychiatrien, Präventionsrä-
ten). Darüber hinaus entwickeln und 
betreuen BeratungslehrerInnen in-
nerschulische Mechanismen zur Pro-
blembearbeitung und -prophylaxe 
(z.B. Sozialtraining, Beratungsteams, 
kollegiale Supervision, Fördersyste-
me, Streitschlichtung) und beraten 
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich 
ihres Ausbildungsgangs. 

Statistisch 266 SchülerInnen pro wö-
chentlicher Beratungsstunde
Dieses niedersächsische Schulbe-
ratungsmodell, federführend von 
Prof. Dr. Norbert Grewe (Universität 
Hildesheim) entwickelt und betreut, 
erwies sich nach seiner Einführung 
1978 schnell als äußerst wirksam und 
wurde in der Folge von mehreren an-
deren Bundesländern übernommen. 
Vergleicht man den zukunftsorien-
tierten Aufbruch in den späten sieb-
ziger Jahren, der in dieser Konzeption 
sichtbar wird, mit der heutigen Si-
tuation in Niedersachsen, stellt sich 
Betroffenheit ein. Für ca. 1,2 Millio-
nen SchülerInnen stehen heute rund 
1.500 Beratungslehrkräfte mit zusam-
men 4.500 Beratungsstunden in der 
Woche zur Verfügung. Statistisch tei-
len sich damit 266 SchülerInnen eine 
Stunde Beratung in der Woche. Wie 
konnte es zu dieser Misere kommen?

Bei der Einführung des Beratungssys-
tems im Jahr 1978 nahm man eine 
vorsichtige Bedarfsschätzung vor. 
Jede Beratungslehrkraft erhielt vom 
Land fünf Verlagerungsstunden und 
den Schulen wurde erlaubt, je nach 
Schülerzahlen auch mehr als eine 
Beratungslehrkraft weiterbilden zu 
lassen. Eine Schule mit 1.100 Schüle-
rinnen und Schülern hatte beispiels-
weise Anspruch auf drei Beratungs-
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lehrerInnen. In der Praxis wurden 
diese Zahlen an größeren Schulen je-
doch selten erreicht, denn schon da-
mals erwies sich die Zahl der Plätze in 
der Weiterbildung als unzureichend. 
Es gab regelmäßig erheblich mehr 
Bewerbungen, als Plätze zur Verfü-
gung standen, der Grundstein für die 
heutige Unterversorgung war gelegt. 
Trotzdem wurde die Zuweisung von 
fünf Verlagerungsstunden pro Bera-
tungslehrkraft nicht angehoben und 
hielt sich bis ins neue Jahrtausend. 
Bei in der Spitze fast 1.800 Beratungs-
lehrkräften standen allerdings damals 
landesweit immer noch rund doppelt 
so viele Beratungsstunden zur Verfü-
gung wie heute.

Beratungsbedarf heute höher denn 
je
2003 übernahm die schwarz-gelbe 
Koalition in Hannover die Regierung 
und Ministerpräsident Christian Wulff 
verkündete als zentrale Maxime sei-
ner Bildungspolitik, kein Kind dürfe 
zurückgelassen werden. Anstatt nun 
folgerichtig den Schulen endlich die 
benötigten Beratungskontingente 
zukommen zu lassen, reduzierte die 
CDU/FDP-Koalition als eine ihrer ers-
ten Amtshandlungen die Beratungs-
kapazität landesweit noch einmal um 
40 %, indem sie die Zuweisung von 
fünf auf drei Wochenstunden pro Be-
ratungslehrerIn herabsetzte. Später 
wurde sogar eine weitere Kürzung 
auf nur noch zwei Wochenstunden 
beschlossen, aber nach dem Schulat-
tentat in Winnenden noch vor Inkraft-
treten zurückgenommen. Gleichzeitig 
führte die schwarz-gelbe Landesregie-
rung einen Kahlschlag bei der Schul-
psychologie durch und halbierte die 
Stellenzahl von ohnehin schon unzu-
reichenden 80 auf groteske 40 – für 
1,2 Millionen SchülerInnen. Dadurch 
verringerten sich auch die Weiterbil-
dungsplätze der Beratungslehrkräfte, 
zwischenzeitlich wurde die Weiterbil-
dung sogar ganz eingestellt. Derzeit 
werden jährlich 80 neue Beratungs-
lehrerInnen ausgebildet, eine Zahl, 
die nicht einmal ausreichen wird, um 
die ausscheidenden Kolleginnen und 
Kollegen zu ersetzen. 

Dabei ist der Beratungsbedarf heute 
höher denn je. Neue Familienstruktu-
ren, veränderte Kindheit und ein ge-
nereller Wandel der Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse in der heutigen Zeit 

führen bei vielen Kindern zu persön-
lichen Belastungen. Familiäre Proble-
me sind an der Tagesordnung und die 
Zahl psychischer und psychosomati-
scher Beschwerden auch bei jungen 
Menschen steigt kontinuierlich. Fast 
immer wirken sich diese Beeinträch-
tigungen auch im Schulalltag aus und 
münden dort in zum Teil gravierende 
Schulprobleme. In diesen schwieri-
gen Situationen brauchen die betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler eine 
niedrigschwellige, individuelle pä-
dagogisch-psychologische bzw. psy-
chosoziale Betreuung direkt an der 
Schule. Diese bietet die beste Chance, 
Schulversagen bis hin zum Schulab-
bruch zu verhindern. Auch hinter den 
schulischen stehende persönliche, 
soziale oder familiäre Problematiken 
lassen sich in diesem Zusammenhang 
oft mit guten Erfolgsaussichten in An-
griff nehmen, gegebenenfalls durch 
ergänzende Vermittlung des Kontakts 
zu einer externen Beratungseinrich-
tung. Dies gilt in besonderem Maß für 
die von unserem Schulsystem zusätz-
lich benachteiligten Kinder aus sozial 
schwächeren Familien oder problem-
haltigen Migrationskontexten.

Leider befindet sich das bei sachge-
rechter Ausstattung hochwirksame 
System der niedersächsischen Schul-
beratung aufgrund der fehlenden 
Anpassung seiner Ressourcen an die 
heutigen Erfordernisse in beklagens-
wertem Zustand – mit dramatischen 
menschlichen und wirtschaftlichen 
Folgen. Jeder weiß, was es den Staat 
kostet, wenn ein junger Mensch sei-
nen Bildungsgang vorzeitig abbricht. 
Arbeitslosigkeit mit all ihren Folge-
kosten ist programmiert, das heißt 
fehlende Steuereinnahmen, staatli-
che Transferleistungen, zusätzliche 
Lasten im Gesundheitssystem durch 
eine erhöhte physische und psychi-
sche Krankheitswahrscheinlichkeit 
und anderes mehr,  von dem damit 
meist verbundenen persönlichen 
Leid gar nicht zu reden. Es zeugt von 
Kaltherzigkeit, fehlendem Sozialbe-
wusstsein und nicht zuletzt auch öko-
nomischer Unbedarftheit, gerade an 
jenen Instrumenten zu sparen, die im 
entscheidenden Moment Hilfe anbie-
ten und den weiteren Verlauf einer 
Biographie in eine gute Richtung len-
ken können. 

Das Gesagte macht deutlich, dass im 

Hinblick auf die Beratungslehrkräfte 
vor allem in zwei Punkten massiver 
Handlungsbedarf besteht:

• Erforderlich ist zum einen die dras-
tische Erhöhung der Zahl der Wei-
terbildungsplätze. Diese hängen 
unter anderem von den Kapazitä-
ten der Schulpsychologie ab. Die 
Politik hat mittlerweile wieder für 
mehr Stellen dort gesorgt, so dass 
als erster Schritt zeitnah eine Erhö-
hung von 80 auf 120 Plätze in der 
Weiterbildung (solche Zahlen gab 
es bereits in den 1980er Jahren) re-
alisierbar wäre.

• Zum anderen müssen die Bera-
tungsstunden der vorhandenen 
BeratungslehrerInnen schnellst-
möglich wieder auf die im ur-
sprünglichen Erlass festgelegten 
fünf Stunden pro Kopf heraufge-
setzt und dann Schritt für Schritt auf 
den heutigen Bedarf aufgestockt 
werden. Angesichts der drängen-
den Probleme an den Schulen ist es 
unverantwortlich, die Kompetenz 
der in einer hochwertigen und teu-
ren Ausbildung qualifizierten Bera-
tungslehrkräfte nur halbherzig zum 
Einsatz zu bringen.

Niemand kann ernsthaft bezwei-
feln, dass ein mit angemessenen 
personellen und zeitlichen Ressour-
cen ausgestattetes pädagogisch-
psychologisches und psychosoziales 
Beratungsangebot in der heutigen 
Schulrealität unverzichtbar ist. Es 
wäre ein Unglück, wenn die rot-grüne 
Koalition in Hannover diesbezüglich 
die Wolkenkuckucksheim-Politik der 
Vorgängerregierung fortsetzen und 
Schulen wie SchülerInnen weiter im 
Stich lassen würde.

Informationen, Links, Materialien und 
Kontaktmöglichkeiten für Beratungs-
lehrkräfte und InteressentInnen fin-
den Sie auf der vbn-Homepage www.
beratungslehrer-niedersachsen.de




